
NBl. MWV Schl.-H. 5/2010 vom 30. August 2010 
Tag der Bekanntmachung: 2. September 2010 
 

 
Satzung zur Änderung der Satzung des Fachbereichs Wirtschaft  

der Fachhochschule Kiel 
  
Gemäß § 28 Abs. 3 des Gesetzes über die Hochschulen und das Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein (Hochschulgesetz – HSG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 28. Februar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 184), zuletzt geänderung durch Artikel 12 
des Gesetzes zur Umsetzung der Europäischen Dienstleistungsrichtlinie vom 9. März 
2010 (GVOBl. Schl.-H. Seite 356) wird nach Beschlussfassung durch den Konvent 
des Fachbereichs Wirtschaft der Fachhochschule Kiel vom 31. März 2010 und mit 
Zustimmung des Hochschulrats vom 10. Juni 2010 folgende Satzung zur Änderung 
der Satzung des Fachbereichs Wirtschaft der Fachhochschule Kiel erlassen: 
 
 

Artikel 1 
 
Die Satzung des Fachbereichs Wirtschaft der Fachhochschule Kiel vom 23. Januar 
2009 (NBl. MWV Schl.-H. 1/2009, S. 15) wird wie folgt geändert: 
 
 
Es wird ein neuer § 9 eingefügt. Der ehemalige § 9 wird § 10, der ehemalige             
§ 10 wird § 11. Der neue § 9 erhält folgende Fassung: 
 
§ 9 Honorarprofessurenkommission  
Der Fachbereichskonvent bildet einen Ausschuss, um auf Antrag durch ein Mitglied 
des Fachbereiches Wirtschaft einen Beschluss des Fachbereichskonventes im Hin-
blick auf einen Vorschlag einer Honorarprofessorin oder eines Honorarprofessors ge-
mäß § 20 der Verfassung der Fachhochschule Kiel vorzubereiten. Ihm gehören neben 
der Dekanin oder dem Dekan des Fachbereichs, die oder der den Vorsitz führt, die 
oder der Beauftragte für Studium und Lehre, die oder der Gleichstellungsbeauftragte 
sowie zwei weitere Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der Professorinnen und 
Professoren an.  
Die Kommission schlägt darüber hinaus dem Konvent des Fachbereiches Kriterien 
vor, die Kandidatinnen und Kandidaten für eine Honorarprofessur zusätzlich zu den 
Anforderungen in § 65 Abs. 2 HSG mindestens erfüllen müssen, damit sie vom Fach-
bereich zur Vergabe des Titels einer Honorarprofessorin oder eines Honorarprofes-
sors vorgeschlagen werden können. 
 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Kiel, 30. Juni 2010 
 
 
Prof. Dr. Dirk Frosch-Wilke 
- Dekan - 


